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TOMORROW FOCUS AG

München

- ISIN: DE 0005495329 -.

- WKN: 549532 -

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 20. Mai 2009

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der ordentlichen Hauptversammlung am Mittwoch, den 20. Mai 2009 um 11 Uhr in das
Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Straße 5, 80333 München, ein.

I..

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2008,
des Lageberichts der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2008, des Berichts des Aufsichtsrats
über das Geschäftsjahr 2008 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs.
4, § 315 Abs. 4 HGB

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu er-
teilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu
erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Mitglieds des Vorstands, Herrn Enrico Just, für das Geschäftsjahr
2006

Die ordentlichen Hauptversammlungen vom 27. Juni 2007 sowie vom 11. Juni 2008 hatten die Beschlussfassung über
die Entlastung des im Geschäftsjahr 2006 amtierenden Mitglieds des Vorstands, Herrn Enrico Just, für das Geschäftsjahr
2006 jeweils auf die nächste ordentliche Hauptversammlung vertagt.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen auch in diesem Jahr vor zu beschließen, die Beschlussfassung über die Entlastung
des im Geschäftsjahr 2006 amtierenden Vorstandsmitglieds, Herrn Enrico Just, für das Geschäftsjahr 2006 erneut auf
die nächste ordentliche Hauptversammlung zu vertagen.

5. Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009 sowie des Abschlussprüfers für
eine etwaige Prüfung oder eine etwaige prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischen-
lageberichts gemäß §§ 37w Abs. 5, 37y Nr. 2 WpHG im Geschäftsjahr 2009

a) Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
(PwC), Frankfurt am Main, Zweigniederlassung München, Elsenheimerstraße 33, 80687 München, zum Ab-
schlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 zu wählen.

b) Der Aufsichtsrat schlägt ferner vor, die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft (PwC), Frankfurt am Main, Zweigniederlassung München, Elsenheimerstraße 33, 80687 München,
für den Fall einer etwaigen Prüfung oder einer etwaigen prüferischen Durchsicht des verkürzten Abschlusses
und des Zwischenlageberichts gemäß §§ 37w Abs. 5, 37y Nr. 2 WpHG im Geschäftsjahr 2009 auch zu diesem
Zweck zum Abschlussprüfer zu wählen.

6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien durch die Gesellschaft
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Da die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien aus der letzten Hauptversammlung bereits am 10. Dezember 2009
auslaufen würde, soll sie, soweit von ihr noch kein Gebrauch gemacht wurde, aufgehoben und durch eine neue Ermäch-
tigung ersetzt werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen:

a) Die mit Beschluss der Hauptversammlung vom 11. Juni 2008 erteilte Ermächtigung des Vorstands, bis zum
Ablauf des 10. Dezember 2009 eigene Aktien in Höhe von bis zu 10 % des Grundkapitals zu erwerben, wird
mit Wirkung zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens des neuen Ermächtigungsbeschlusses unter b) aufgehoben.

b) Der Vorstand wird ermächtigt, eigene Aktien der Gesellschaft zu erwerben. Die Ermächtigung ist auf den
Erwerb von eigenen Aktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von bis zu 10% beschränkt. Die
Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, durch die Gesellschaft oder für ihre
Rechnung durch Dritte ausgeübt werden. Die Ermächtigung gilt bis zum 19. November 2010.

c) Der Erwerb erfolgt über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre der Gesellschaft gerichteten öffentlichen
Kaufangebots.

aa) Erfolgt der Erwerb über die Börse, so darf der von der Gesellschaft gezahlte Gegenwert je Aktie (oh-
ne Erwerbsnebenkosten) den an der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten zehn Börsen-
handelstage vor dem Erwerb der Aktien ermittelten durchschnittlichen Schlusskurs (XETRA-Han-
del oder vergleichbares Nachfolgesystem) für Aktien gleicher Ausstattung um nicht mehr als 10 %
über- und nicht mehr als 20 % unterschreiten.

bb) Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot an alle Aktionäre der Gesellschaft, darf der
gebotene Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den durchschnittlichen Schlusskurs an der
Frankfurter Wertpapierbörse an den zehn Börsenhandelstagen vor dem Tag der Veröffentlichung des
Angebots um nicht mehr als 10 % über- und nicht mehr als 20 % unterschreiten. Das Kaufangebot
kann weitere Bedingungen vorsehen.

d) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Aktien der Gesellschaft, die aufgrund dieser
Ermächtigung erworben werden oder aufgrund früherer Ermächtigungen erworben wurden, neben der Veräu-
ßerung durch Angebot an alle Aktionäre oder der Veräußerung über die Börse

aa) Dritten im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen, beim Erwerb von Unternehmen, Betei-
ligungen an Unternehmen oder Unternehmensteilen sowie beim Erwerb von Forderungen gegen die
Gesellschaft als Gegenleistung anzubieten;

bb) an Dritte zu veräußern. Der Preis, zu dem die Aktien der Gesellschaft an Dritte abgegeben werden,
darf den Börsenpreis der Aktien zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreiten.
Beim Gebrauchmachen dieser Ermächtigung ist der Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund anderer
Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu berücksichtigen;

cc) zur Gewährung von Aktien an Mitglieder des Vorstands und an sonstige Mitarbeiter der Gesellschaft
sowie an Mitglieder der Geschäftsführung und Mitarbeiter von mit der Gesellschaft im Sinne der
§§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen zu verwenden, soweit diese Personen aufgrund von Mit-
arbeiterbeteiligungsprogrammen zu deren Bezug berechtigt sind. Soweit eigene Aktien an Mitglie-
der des Vorstands der Gesellschaft übertragen werden sollen, obliegt die Entscheidung hierüber dem
Aufsichtsrat der Gesellschaft.

dd) einzuziehen, ohne dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines weiteren Hauptversammlungs-
beschlusses bedarf.

Vorstehende Ermächtigungen betreffend die Verwendung der erworbenen eigenen Aktien können einmal oder
mehrmals, ganz oder in Teilen, einzeln oder gemeinsam ausgeübt werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre auf
erworbene eigene Aktien wird insoweit ausgeschlossen, als diese Aktien gemäß der vorstehenden Ermäch-
tigungen unter lit. aa), bb) und cc) verwendet werden. Der Vorstand wird die Hauptversammlung über die
Gründe und den Zweck des Erwerbs eigener Aktien, über die Zahl der erworbenen Aktien und den auf sie
entfallenden Betrag des Grundkapitals sowie über den Gegenwert, der für die Aktien gezahlt wurde, jeweils
unterrichten.
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e) Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen Inanspruchnahme der
Ermächtigung zur Einziehung anzupassen.

7. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie eine entsprechende Änderung der
Satzung

Die in der Hauptversammlung vom 18. Mai 2004 beschlossene Ermächtigung, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bareinlagen oder Sachein-
lagen zu erhöhen, war bis zum 18. Mai 2009 befristet und hat deshalb zum Zeitpunkt dieser Hauptversammlung keine
Gültigkeit mehr. Es soll deshalb im Rahmen des nach § 202 Absatz 3 AktG gesetzlich Zulässigen ein neues genehmigtes
Kapital geschaffen werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:

7.1 Ermächtigungsgrundlage

Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 19. Mai 2014 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung
des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um insgesamt bis zu € 23.561.062.- durch Ausgabe von bis zu
23.561.062 neuer Stückaktien gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre
für folgende Fälle auszuschließen: Bei einer Bezugsrechtsemission für auf Grund des Bezugsverhältnisses ent-
stehende Spitzenbeträge; für eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von Unter-
nehmen, von Beteiligungen an Unternehmen oder zum Erwerb von Forderungen, wenn der Erwerb im Interesse
der Gesellschaft liegt, und für eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen in Höhe von bis zu zehn vom Hundert
des Grundkapitals der Gesellschaft, sofern der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesent-
lich unterschreitet. Den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe regelt der Vorstand
mit Zustimmung des Aufsichtsrats.

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung
der Grundkapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital anzupassen.

7.2 Satzungsänderung

§ 4 Absatz 7 der Satzung erhält folgenden Wortlaut:

„(7) Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 19. Mai 2014 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustim-
mung des Aufsichtsrat einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt € 23.561.062.- durch Ausgabe
von bis zu 23.561.062 neuer Stückaktien gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Ge-
nehmigtes Kapital 2009).

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Ak-
tionäre für folgende Fälle auszuschließen:

a) Bei einer Bezugsrechtsemission für auf Grund des Bezugsverhältnisses entstehende Spit-
zenbeträge;

b) Für eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von Unterneh-
men, von Beteiligungen an Unternehmen oder zum Erwerb von Forderungen, wenn der Er-
werb im Interesse der Gesellschaft liegt;

c) Für eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen in Höhe von bis zu zehn vom Hundert des
Grundkapitals der Gesellschaft, sofern der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis
nicht wesentlich unterschreitet.

Den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe regelt der Vorstand mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durch-
führung der Grundkapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital anzupassen.“

8. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldver-
schreibungen, die Schaffung eines Bedingten Kapitals sowie eine entsprechende Änderung der Satzung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:
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8.1 Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 19. Mai 2014 einmalig oder mehr-
mals auf den Inhaber lautende Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, (zusammen „Schuldver-
schreibungen“), im Gesamtnennbetrag von bis zu € 50.000.000.- mit einer Laufzeit von längstens 20 Jahren
auszugeben und den Inhabern oder Gläubigern von Wandelschuldverschreibungen bzw. Optionsschuldver-
schreibungen Wandlungsrechte bzw. Optionsrechte für auf den Inhaber lautende Aktien der Gesellschaft mit
einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu € 18.000.000.- nach näherer Maßgabe der
Options- bzw. Wandelanleihebedingungen zu gewähren.

Die Schuldverschreibungen können auch durch eine unter der Leitung der Gesellschaft stehende Konzernge-
sellschaft der Gesellschaft ausgegeben werden. Für diesen Fall wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats für die Gesellschaft die Garantie für die Schuldverschreibungen zu übernehmen und den
Inhabern von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen Options- bzw. Wandlungsrechte für auf den
Inhaber lautende Aktien der Gesellschaft zu gewähren.

Das gesetzliche Bezugsrecht wird den Aktionären in der Weise eingeräumt, dass die Schuldverschreibungen
von einem Kreditinstitut oder einem Konsortium von Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen
werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Werden Schuldverschreibungen von einer Konzerngesell-
schaft der Gesellschaft ausgegeben, hat die Gesellschaft die Gewährung des gesetzlichen Bezugsrechts für die
Aktionäre der Gesellschaft nach Maßgabe des vorstehenden Satzes sicherzustellen.

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge, die sich aufgrund des
Bezugsverhältnisses ergeben, von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen und das Bezugsrecht auch
insoweit auszuschließen, wie es erforderlich ist, damit Inhabern von bereits zuvor ausgegeben oder noch zu
begebenden Options- oder Wandlungsrechten ein Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt werden kann, wie
es ihnen nach Ausübung der Options- oder Wandlungsrechte als Aktionär zustehen würde.

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auf ge-
gen Barzahlung ausgegebene Schuldverschreibungen vollständig auszuschließen, sofern der Vorstand nach
pflichtgemäßer Prüfung zu der Auffassung gelangt, dass der Ausgabebetrag der Schuldverschreibungen ihren
nach anerkannten, insbesondere finanzmathematischen Methoden ermittelten hypothetischen Marktwert nicht
wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts gilt jedoch nur für Schuld-
verschreibungen mit einem Options- bzw. Wandlungsrecht oder einer Options- bzw. Wandlungspflicht auf
Aktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals, der insgesamt 10% des Grundkapitals nicht überstei-
gen darf, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch – falls dieser Wert geringer ist – im Zeit-
punkt der Ausübung der vorliegenden Ermächtigung. Bei Ausnutzung der 10 %-Grenze ist der Ausschluss des
Bezugsrechts aufgrund anderer Ermächtigungen in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von § 186
Abs. 3 Satz 4 AktG einzubeziehen; d. h. auf diesen Betrag ist der anteilige Betrag des Grundkapitals anzurech-
nen, der auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund anderer Ermächtigungen
in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Bezugsrechtsausschluss
veräußert oder ausgegeben wurden bzw. auszugeben sind.

Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden jeder Schuldverschreibung ein oder mehrere
Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber nach näherer Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden Options-
bedingungen zum Bezug von auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft berechtigen. Die Opti-
onsbedingungen können auch vorsehen, dass der Optionspreis durch Übertragung von Schuldverschreibungen
und gegebenenfalls eine bare Zuzahlung erfüllt werden kann. Der anteilige Betrag des Grundkapitals, der auf
die je Schuldverschreibung zu beziehenden Aktien entfällt, darf den Nennbetrag der Schuldverschreibungen
nicht übersteigen. Soweit sich Bruchteile von Aktien ergeben, kann vorgesehen werden, dass diese Bruchteile
nach Maßgabe der Options- bzw. Anleihebedingungen, gegebenenfalls gegen Zuzahlung, zum Bezug ganzer
Aktien aufaddiert werden können.

Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen erhalten die Inhaber das unentziehbare Recht, ihre
Schuldverschreibungen gemäß den vom Vorstand festgelegten Wandelanleihebedingungen in auf den Inhaber
lautende Stückaktien der Gesellschaft zu wandeln. Das Wandlungsverhältnis ergibt sich aus der Division des
Nennbetrages oder des unter dem Nennbetrag liegenden Ausgabebetrages einer Schuldverschreibung durch
den festgesetzten Wandlungspreis für eine Aktie der Gesellschaft und kann auf eine volle Zahl auf- oder ab-
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gerundet werden; ferner kann eine in bar zu leistende Zuzahlung und die Zusammenlegung oder ein Ausgleich
für nicht wandlungsfähige Spitzen festgesetzt werden.

Im Falle der Ausgabe von Schuldverschreibungen ohne Verpflichtung zur Ausübung des Wandlungsrechts
entspricht der Options-/Wandlungspreis dem Betrag von 125 % des nicht gewichteten durchschnittlichen
Schlusskurses der Aktie der Gesellschaft im XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem
vergleichbaren Nachfolgesystem) vom Beginn der Platzierung bei institutionellen Investoren bis zur Festset-
zung des Ausgabebetrags für Schuldverschreibungen (Preisfestsetzung). Findet eine Platzierung bei institutio-
nellen Investoren vor der Preisfestsetzung nicht statt, so entspricht der Options-/Wandlungspreis 125 % des
nicht gewichteten durchschnittlichen Schlusskurses der Aktie der Gesellschaft im XETRA-Handel (oder einem
vergleichbaren Nachfolgesystem) an den zehn Börsenhandelstagen vor der Beschlussfassung durch den Vor-
stand über die Ausgabe der Options- oder Wandelschuldverschreibungen. § 9 Abs. 1 AktG bleibt unberührt.

Der Options- bzw. Wandlungspreis kann unbeschadet des § 9 Abs. 1 AktG im Falle der wirtschaftlichen Ver-
wässerung des Wertes der Options- oder Wandlungsrechte nach näherer Bestimmung der Bedingungen der
Schuldverschreibungen wertwahrend angepasst werden, soweit die Anpassung nicht schon durch Gesetz gere-
gelt ist. Die Bedingungen der Schuldverschreibungen können darüber hinaus für den Fall der Kapitalherabset-
zung oder anderer außerordentlicher Maßnahmen bzw. Ereignisse (wie z. B. ungewöhnlich hohe Dividenden,
Kontrollerlangung durch Dritte) eine Anpassung der Options- bzw. Wandlungsrechte bzw. -pflichten vorsehen.

Die Anleihebedingungen können das Recht der Gesellschaft vorsehen, im Falle der Wandlung bzw. Options-
ausübung nicht neue Aktien zu gewähren, sondern einen Geldbetrag zu zahlen, der für die Anzahl der anderen-
falls zu liefernden Aktien dem nicht gewichteten durchschnittlichen Schlusskurs der Aktien der Gesellschaft
im XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (oder in einem entsprechenden Nachfolgesystem) wäh-
rend der letzten zehn Börsenhandelstage vor oder nach Erklärung der Wandlung bzw. der Optionsausübung
entspricht. Die Anleihebedingungen können auch vorsehen, dass die Options- bzw. Wandelanleihe nach Wahl
der Gesellschaft statt in neue Aktien aus bedingtem Kapital in bereits existierende Aktien der Gesellschaft oder
aus genehmigtem Kapital der Gesellschaft gewandelt werden können bzw. das Options- bzw. Wandlungsrecht
durch Lieferung solcher Aktien erfüllt werden kann.

Die Bedingungen der Schuldverschreibungen können auch eine Wandlungspflicht bzw. eine Optionspflicht
zum Ende der Laufzeit (oder zu einem anderen Zeitpunkt) oder das Recht der Gesellschaft vorsehen, bei End-
fälligkeit der Schuldverschreibungen (dies umfasst auch eine Fälligkeit wegen Kündigung) den Gläubigern
der Schuldverschreibung ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien der Gesell-
schaft zu gewähren. In diesem Fall hat der Options- bzw. Wandlungspreis nach näherer Maßgabe der Anleihe-
bedingungen dem nicht gewichteten durchschnittlichen Schlusskurs der Aktien der Gesellschaft im XETRA-
Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (oder in einem entsprechenden Nachfolgesystem) während der letzten
zehn Börsenhandelstage vor oder nach dem Tag der Endfälligkeit zu entsprechen, auch wenn dieser Durch-
schnittskurs unterhalb des oben genannten Preises 125 % liegt. Der anteilige Betrag des Grundkapitals der
bei Wandlung bzw. Optionsausübung auszugebenden Aktien darf den Nennbetrag der Schuldverschreibungen
nicht übersteigen. § 9 Abs. 1 AktG i. V. m. § 199 Abs. 2 AktG sind zu beachten.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Ausgabe und
Ausstattung der Schuldverschreibungen, insbesondere Zinssatz, Ausgabebetrag, Laufzeit und Stückelung, Be-
gründung einer Wandlungspflicht, Festlegung einer baren Zuzahlung, Ausgleich oder Zusammenlegung von
Spitzen, Barzahlung statt Lieferung von Aktien, Lieferung existierender statt Ausgabe neuer Aktien, Verwäs-
serungsschutzbestimmungen sowie Options- bzw. Wandlungszeitraum zu bestimmen bzw. im Einvernehmen
mit den Organen der die Options- bzw. Wandelschuldverschreibung begebenden Konzerngesellschaft der Ge-
sellschaft festzulegen.

8.2 Schaffung eines neuen bedingten Kapitals

Das Grundkapital wird um bis zu € 18.000.000.- durch Ausgabe von bis zu 18.000.000 neue auf den Inhaber
lautende nennbetragslose Stückaktien der Gesellschaft bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009). Die bedingte
Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Optionsrechten bzw. Optionspflichten nach Maßgabe der Options-
bedingungen an die Inhaber von Optionsscheinen aus Optionsschuldverschreibungen bzw. von Wandlungs-
rechten bzw. Wandlungspflichten nach Maßgabe der Wandelanleihebedingungen an die Inhaber von Wandel-
schuldverschreibungen, die auf der Grundlage der Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der ordent-
lichen Hauptversammlung vom 20. Mai 2009 von der Gesellschaft oder einer Konzerngesellschaft bis zum
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19. Mai 2014 ausgegeben werden. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie
durch Ausübung von Wandel- oder Optionsrechten bzw. der Erfüllung von Wandlungs- bzw. Optionspflichten
entstehen, am Gewinn teil.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Inhalte der Aktienrechte und die
weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Aufsichtsrat wird
ermächtigt, die Fassung von § 4 der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des bedingten Kapitals
anzupassen.

8.3 Satzungsänderung

In § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) wird folgender neuer Absatz 8 eingefügt:

„Das Grundkapital ist um bis zu € 18.000.000.- durch Ausgabe von bis zu 18.000.000 neue auf den Inhaber
lautende nennbetragslose Stückaktien der Gesellschaft bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009). Die bedingte
Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Optionsrechten bzw. Optionspflichten nach Maßgabe der Options-
bedingungen an die Inhaber von Optionsscheinen aus Optionsschuldverschreibungen bzw. von Wandlungs-
rechten bzw. Wandlungspflichten nach Maßgabe der Wandelanleihebedingungen an die Inhaber von Wandel-
schuldverschreibungen, die auf der Grundlage der Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der ordentli-
chen Hauptversammlung vom 20. Mai 2009 von der Gesellschaft oder einer Konzerngesellschaft bis zum 19.
Mai 2014 ausgegeben werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend
bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Options- bzw. Wandlungspreis. Die neuen
Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Wandel- oder Options-
rechten bzw. der Erfüllung von Wandlungs- bzw. Optionspflichten entstehen, am Gewinn teil.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Inhalte der Aktienrechte und
die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist
ermächtigt, die Fassung von § 4 der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des bedingten Kapitals
anzupassen.“

9. Beschlussfassung über Satzungsänderungen

Verschiedene Satzungsregelungen stellen entweder eine überflüssige Wiederholung der Gesetzeslage dar bzw. sind be-
reits veraltet oder zumindest missverständlich formuliert. Um eventuelle Anfechtungsrisiken aus solchen überflüssigen
oder missverständlichen Formulierungen vollständig auszuschließen, soll die Satzung zukünftig uneingeschränkt an die
gesetzliche Lage angepasst sowie überflüssige Festlegungen gestrichen werden.

a) § 13 Abs. 3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„Die Einberufung hat mit der vom Gesetz bestimmten Frist zu erfolgen.“

b) § 18 Abs. 1 Satz 2 der Satzung wird gestrichen.

c) § 19 Abs. 2 und Abs. 3 der Satzung werden ersatzlos gestrichen.

II..

BERICHTE DES VORSTANDS GEMÄß § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG

Bericht des Vorstands über den Ausschluss des Bezugsrechts bei der Verwendung eigener Aktien gemäß Tagesordnungs-
punkt 6

§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG bietet Aktiengesellschaften die Möglichkeit, aufgrund einer Ermächtigung der Hauptversammlung eigene
Aktien bis zu insgesamt 10 % ihres Grundkapitals zu erwerben.

Tagesordnungspunkt 6 enthält den Vorschlag, eine solche Ermächtigung, die auf einen Zeitraum von 18 Monaten beschränkt
ist, zu erteilen. Damit soll die Gesellschaft in die Lage versetzt werden, eigene Aktien über die Börse bis zu einer Höhe von
insgesamt 10 % des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft erwerben zu können. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG gestattet es, über den
typischen Fall des Erwerbs und der Veräußerung über die Börse hinaus auch andere Formen des Erwerbs und der Veräußerung
vorzunehmen. Hiervon soll Gebrauch gemacht werden können.

Neben dem Erwerb über die Börse soll die Gesellschaft auch die Möglichkeit erhalten, eigene Aktien durch ein öffentliches, an
die Aktionäre der Gesellschaft zu richtendes Kaufangebot zu erwerben. Dabei ist der aktienrechtliche Gleichbehandlungsgrund-
satz zu beachten. Der gebotene Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) darf den durchschnittlichen Schlusskurs an der
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Frankfurter Wertpapierbörse an den zehn Börsenhandelstagen vor dem Tag der Veröffentlichung eines öffentlichen Angebots
um nicht mehr als 10 % über- und nicht mehr als 20 % unterschreiten.

Der Beschluss sieht vor, dass der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats über die Verwendung der erworbenen Aktien
beschließt. Die Ermächtigung soll den Vorstand in die Lage versetzen, im Interesse der Gesellschaft und unter Wahrung der
Belange der Aktionäre flexibel auf die jeweiligen geschäftlichen Erfordernisse reagieren zu können. So kann der Vorstand die
eigenen Aktien über die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre wieder veräußern. Der Vorstand soll aber auch in die
Lage versetzt werden, die erworbenen Aktien außerhalb der Börse einzelnen Dritten oder Aktionären zum Kauf anbieten zu
können. Hierdurch soll zum Beispiel die Möglichkeit geschaffen werden, eigene Aktien als Gegenleistung bei Unternehmenszu-
sammenschlüssen, für den Erwerb von Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen, Unternehmensteilen oder von Forderun-
gen gegen die Gesellschaft als Akquisitionswährung verwenden zu können, ohne hierzu Aktien aus dem genehmigten Kapital
schaffen zu müssen, was zu einer Verwässerung der Beteiligung der Aktionäre führen würde. Der internationale Wettbewerb und
die Globalisierung der Wirtschaft verlangen zunehmend diese Form der Gegenleistung. Die hier vorgeschlagene Ermächtigung
soll der Gesellschaft daher die notwendige Flexibilität geben, um derartige sich bietende Gelegenheiten schnell und flexibel ohne
Belastung der Liquidität der Gesellschaft ausnutzen zu können.

Für den Fall, dass die Gesellschaft erworbene eigene Aktien in sonstigen Fällen an einzelne Aktionäre oder Dritte veräußert,
dürfen die Aktien entsprechend der Regelung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG nur zu einem Preis veräußert werden, der den Bör-
senkurs der Aktie zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Hierdurch wird dem Interesse der Aktionäre
an einer wertmäßigen Nicht-Verwässerung ihrer Beteiligung Rechnung getragen. Diese Ermächtigung ist erforderlich, um es
der Gesellschaft zu ermöglichen, auf Angebote bzw. dem Geschäftszweck der Gesellschaft dienende Beteiligungsnachfragen
finanzstarker Investoren kurzfristig reagieren zu können.

Der Vorstand soll ferner ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien an Mitglieder des Vorstands oder
sonstige Mitarbeiter der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Geschäftsführung und Mitarbeiter von Konzerngesellschaften zu
gewähren, soweit diese Personen aufgrund von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen berechtigt sind. Soweit eigene Aktien an
Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft übertragen werden sollen, soll die Entscheidung hierüber dem Aufsichtsrat der Ge-
sellschaft obliegen. Damit soll der Gesellschaft die Möglichkeit eingeräumt werden, Aktien zur Bedienung von Mitarbeiterbe-
teiligungsprogrammen zu verwenden, ohne hierfür Kapitalerhöhungen vornehmen zu müssen.

Bericht des Vorstands über den Ausschluss des Bezugsrechts bei Ausnutzung des genehmigten Kapitals gemäß Tages-
ordnungspunkt 7

Der Vorstand hat auch einen schriftlichen Bericht über die Gründe für die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss zu erstatten,
soweit Tagesordnungspunkt 7 eine Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss erhält.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals in Höhe von €
23.561.062.- vor. Das Bezugsrecht der Aktionäre soll dabei in folgenden Fällen ausgeschlossen werden können:

– Bei einer Bezugsrechtsemission für auf Grund des Bezugsverhältnisses entstehende Spitzenbeträge;

– Für eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum Erwerb von Unternehmen, von Beteiligungen an Unternehmen oder zum
Erwerb von Forderungen, wenn der Erwerb im Interesse der Gesellschaft liegt;

– Für eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen in Höhe von bis zu zehn vom Hundert des Grundkapitals der Gesellschaft,
sofern der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet.

Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ist erforderlich, um ein technisch durchführbares Bezugsverhältnis darstellen
zu können. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen Aktien werden entweder durch Verkauf an
der Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der mögliche Verwässerungseffekt ist auf Grund
der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering.

Auch bei Sachkapitalerhöhungen soll das Bezugsrecht ausgeschlossen werden können. Die Gesellschaft soll jederzeit in der Lage
sein, an den Märkten schnell und flexibel im Interesse ihrer Aktionäre handeln zu können. Dazu kann es auch gehören, kurzfri-
stig Unternehmen, Beteiligungen oder Forderungen zur Verbesserung der Wettbewerbsposition zu erwerben. Als Gegenleistung
kann die Gewährung von Aktien insbesondere deshalb zweckmäßig sein, um die Liquidität zu schonen oder um steuerlichen
Rahmenbedingungen zu entsprechen. Die Gesellschaft soll deshalb auch in der Lage sein, den Erwerb von Unternehmen, Unter-
nehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder den Erwerb von Forderungen gegen Gewährung von Aktien der Gesellschaft
durchzuführen. Die hier vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft daher den notwendigen Spielraum geben, um sich
bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen, Beteiligungen bzw. Forderungen schnell und flexibel ausnutzen und
Aktien der Gesellschaft zur Erfüllung von Ansprüchen aus Vorbereitung, Durchführung, Vollzug oder Abwicklung von rechts-
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geschäftlichen oder gesetzlichen Erwerbsvorgängen ohne Beanspruchung der Börse anbieten zu können. Dem trägt der vorge-
schlagene Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Rechnung, da Aktien der Gesellschaft im Bedarfsfall als „Tauschwährung“
genutzt werden können.

Der Ausschluss des Bezugsrechts für eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage für einen Anteil am genehmigten Kapital in Höhe
von bis zu 10 % des Grundkapitals, derzeit bis zu € 4.712.212.-, sofern der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis
nicht wesentlich unterschreitet, bietet der Gesellschaft die Möglichkeit, kurzfristig günstige Börsensituationen auszunutzen und
dabei durch die marktnahe Preisfestsetzung einen möglichst hohen Ausgabebetrag und damit eine größtmögliche Stärkung der
Eigenmittel zu erreichen. Eine derartige Kapitalerhöhung führt wegen der schnelleren Handlungsmöglichkeit erfahrungsgemäß
zu einem höheren Mittelzufluss als eine vergleichbare Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre. Sie liegt somit im In-
teresse der Gesellschaft und der Aktionäre. Zwar kommt es durch den Ausschluss des Bezugsrechts zu einer Verringerung der
relativen Beteiligungsquote und des relativen Stimmrechtsanteils der vorhandenen Aktionäre. Aktionäre, die ihre Quote aufrecht
erhalten möchten, haben indessen die Möglichkeit, die hierfür erforderliche Aktienzahl über die Börse zu erwerben, zumal die
Ermächtigung lediglich auf 10 % des Grundkapitals beschränkt ist.

Bericht des Vorstands über den Ausschluss des Bezugsrechts in Tagesordnungspunkt 8

Der Vorstand hat gemäß §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG auch einen schriftlichen Bericht über die Gründe für
die in Punkt 8 der Tagesordnung vorgeschlagene Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und zum vorgeschlagenen
Ausgabebetrag erstattet.

Die vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag
von bis zu € 50.000.000.- sowie zur Schaffung des dazugehörigen bedingten Kapitals von bis zu € 18.000.000.- soll die nachfol-
gend noch näher erläuterten Möglichkeiten der Gesellschaft zur Finanzierung ihrer Aktivitäten erweitern und den Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrats insbesondere bei Eintritt günstiger Kapitalmarktbedingungen den Weg zu einer im Interesse der
Gesellschaft liegenden flexiblen und zeitnahen Finanzierung eröffnen.

Den Aktionären steht grundsätzlich das gesetzliche Bezugsrecht auf die Options- bzw. Wandelschuldverschreibungen zu (§ 221
Abs. 4 i.V.m. § 186 Abs.1 AktG). Um die Abwicklung zu erleichtern, soll von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, die
Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen an ein Kreditinstitut oder ein Konsortium von Kreditinstituten mit der Ver-
pflichtung auszugeben, den Aktionären die Anleihen entsprechend ihrem Bezugsrecht anzubieten (mittelbares Bezugsrecht im
Sinne von § 186 Abs. 5 AktG). Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ermöglicht die Ausnutzung der erbetenen
Ermächtigung durch runde Beträge. Dies erleichtert die Abwicklung des Bezugsrechts der Aktionäre. Der Ausschluss des Be-
zugsrechts zugunsten der Inhaber oder Gläubiger von Wandlungs- oder Optionsrechten hat den Vorteil, dass im Fall einer Aus-
nutzung der Ermächtigung der Wandlungs- bzw. Optionspreis für die Inhaber bzw. Gläubiger bereits bestehender oder noch zu
begebender Wandlungs- oder Optionsrechte der Wandlungs- bzw. Optionspreis nach den bestehenden Wandlungs- bzw. Opti-
onsbedingungen nicht ermäßigt zu werden braucht bzw. eine etwaige bare Zuzahlung an die Wandlungs- bzw. Optionsberech-
tigten nicht zu leisten ist.

Für die Errechnung des Options-/Wandlungspreises gibt die Ermächtigung die genauen Errechnungsgrundlagen wider. Anknüp-
fungspunkt ist hierbei jeweils der Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft im zeitlichen Zusammenhang mit der Platzierung der
Schuldverschreibungen bzw. – im Fall der Ausgabe von Schuldverschreibungen mit Verpflichtung zur Ausübung des Wand-
lungsrechts – der Wandlung. Der Options-/Wandlungspreis wird unbeschadet des § 9 Abs. 1 AktG aufgrund einer Verwässe-
rungsschutzklausel nach näherer Bestimmung der der Schuldverschreibung zugrundeliegenden Bedingungen wertwahrend an-
gepasst, wenn die Gesellschaft während der Options-/Wandlungsfrist z.B. das Grundkapital erhöht und den Inhabern von Opti-
ons-/Wandlungsrechten kein Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt wird, wie es ihnen nach Ausübung des Options-/Wand-
lungsrechts zustünde.

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre vollständig auszuschlie-
ßen, wenn die Ausgabe der Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen gegen Barzahlung zu einem Kurs erfolgt, der den
Marktwert dieser Anleihe nicht wesentlich unterschreitet. Hierdurch erhält die Gesellschaft die Möglichkeit, günstige Marktsi-
tuationen sehr kurzfristig und schnell zu nutzen und durch eine marktnahe Festsetzung der Konditionen bessere Bedingungen
bei der Festlegung von Zinssatz, Options- bzw. Wandlungspreis und Ausgabebetrag der Options- bzw. Wandelschuldverschrei-
bungen zu erreichen. Eine marktnahe Konditionenfestsetzung und reibungslose Platzierung wäre bei Wahrung des Bezugsrechts
nicht möglich. Zwar gestattet § 186 Abs. 2 AktG eine Veröffentlichung des Bezugspreises bis zum drittletzten Tag der Bezugs-
frist. Angesichts der häufig zu beobachtenden Volatilität an den Aktienmärkten besteht aber auch dann ein Marktrisiko über
mehrere Tage, welches zu Sicherheitsabschlägen bei der Festlegung der Anleihekonditionen und so zu nicht marktnahen Kondi-
tionen führt. Auch ist bei Bestand eines Bezugsrechts wegen der Ungewissheit über seine Ausübung die erfolgreiche Platzierung
bei Dritten gefährdet bzw. mit zusätzlichen Aufwendungen verbunden. Schließlich kann bei Einräumung eines Bezugsrechts
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die Gesellschaft wegen der Länge der Bezugsfrist nicht kurzfristig auf günstige bzw. ungünstige Marktverhältnisse reagieren,
sondern ist rückläufigen Aktienkursen während der Bezugsfrist ausgesetzt, die zu einer für die Gesellschaft ungünstigen Eigen-
kapitalbeschaffung führen können.

Für diesen Fall eines vollständigen Ausschlusses des Bezugsrechts gilt gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 AktG die Bestimmung des §
186 Abs. 3 Satz 4 AktG sinngemäß. Die dort geregelte Grenze für Bezugsrechtsausschlüsse von 10 % des Grundkapitals ist nach
dem Beschlussinhalt einzuhalten. Bei Ausnutzung der 10 %-Grenze ist nach dem Beschlussinhalt der Ausschluss des Bezugs-
rechts aufgrund anderer Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG einzubeziehen. Aus § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ergibt
sich ferner, dass der Ausgabebetrag den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreiten darf. Hierdurch soll sichergestellt werden,
dass eine nennenswerte wirtschaftliche Verwässerung des Wertes der Aktie nicht eintritt. Ob ein solcher Verwässerungseffekt
bei der bezugsrechtsfreien Ausgabe von Wandel- bzw. Optionsanleihen eintritt, kann ermittelt werden, indem der hypothetische
Börsenpreis der Wandel- bzw. Optionsanleihen nach anerkannten, insbesondere finanzmathematischen Methoden errechnet und
mit dem Ausgabebetrag verglichen wird. Liegt nach pflichtgemäßer Prüfung dieser Ausgabebetrag unwesentlich unter dem hy-
pothetischen Börsenpreis zum Zeitpunkt der Begebung der Wandel- oder Optionsanleihen, ist nach Sinn und Zweck der Regelung
des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ein Bezugsrechtsausschluss wegen des nur unwesentlichen Abschlags zulässig. Der Beschluss
sieht deshalb vor, dass der Vorstand vor Ausgabe der Wandel- bzw. der Optionsanleihen nach pflichtgemäßer Prüfung zu der
Auffassung gelangen muss, dass der vorgesehene Ausgabebetrag zu keiner nennenswerten Verwässerung des Wertes der Aktien
führt. Damit würde der rechnerische Marktwert eines Bezugsrechts auf beinahe Null sinken, so dass den Aktionären durch den
Bezugsrechtsausschluss kein nennenswerter wirtschaftlicher Nachteil entstehen kann. Sobald es der Vorstand in der jeweiligen
Situation für angemessen hält, sachkundigen Rat einzuholen, kann er sich der Unterstützung durch Experten bedienen. So können
die die Emission begleitenden Konsortialbanken dem Vorstand in geeigneter Form versichern, dass eine nennenswerte Verwäs-
serung des Wertes der Aktien nicht zu erwarten ist. Auch durch ein unabhängiges Kreditinstitut oder einen Sachverständigen
kann dies bestätigt werden. Unabhängig von dieser Prüfung durch den Vorstand ist eine marktgerechte Konditionenfestsetzung
und damit die Vermeidung einer nennenswerten Wertverwässerung im Falle der Durchführung eines Bookbuilding-Verfahrens
gewährleistet. Bei diesem Verfahren werden die Options- bzw. Wandelschuldverschreibungen zwar zu einem festen Ausgabe-
betrag angeboten; jedoch werden einzelne Bedingungen der Options- bzw. Wandelschuldverschreibungen (z.B. Zinssatz und
Wandlungs- bzw. Optionspreis) auf der Grundlage der von Investoren abgegebenen Kaufanträge festgelegt und so der Gesamt-
wert der Anleihe marktnah bestimmt. All dies stellt sicher, dass eine nennenswerte Verwässerung des Wertes der Aktien durch
den Bezugsrechtsausschluss nicht eintritt.

Außerdem haben die Aktionäre die Möglichkeit, ihren Anteil am Grundkapital der Gesellschaft auch nach Ausübung von Wand-
lungs- oder Optionsrechten jederzeit durch Zukäufe von Aktien über die Börse aufrecht zu erhalten. Demgegenüber ermöglicht
die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss der Gesellschaft marktnahe Konditionenfestsetzung, größtmögliche Sicherheit
hinsichtlich der Platzierbarkeit bei Dritten und die kurzfristige Ausnutzung günstiger Marktsituationen.

III..

AUSLAGE VON UNTERLAGEN, VERÖFFENTLICHUNG IM INTERNET

Der Jahresabschluss und der Konzernabschluss zum 31. Dezember 2008, der Lagebericht der Gesellschaft und der Konzernla-
gebericht, der Bericht des Aufsichtsrats, der erläuternde Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4
HGB, die Berichte des Vorstands nach § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG hinsichtlich der Tagesordnungspunkte 6, 7 und 8 auszulegenden
Unterlagen liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an

in den Geschäftsräumen der TOMORROW FOCUS AG.

in 81677 München, Steinhauserstraße 1+3,.

Telefon: +49 (0) 89/9250-1256,.

Telefax: +49 (0) 89/9250-2403,

zur Einsicht der Aktionäre aus. Die vorgenannten Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung ausgelegt werden. Auf
Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorbezeichneten Unterlagen zugesandt bzw. aus-
gehändigt.

Die Tagesordnung sowie die vorgenannten Unterlagen sind auch über die Internetseite der TOMORROW FOCUS AG unter der
Adresse www.tomorrow-focus.de zugänglich.

IV..
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HINWEIS ZUR TEILNAHME UND ZUR AUSÜBUNG DES STIMMRECHTS .

IN DER HAUPTVERSAMMLUNG

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 15 Abs. 1 der Satzung diejenigen
Aktionäre berechtigt, deren Anmeldung und Berechtigungsnachweis der Gesellschaft in Textform (§ 126b BGB) zugegangen
ist. Der Berechtigungsnachweis hat gemäß § 15 Abs. 2 der Satzung in Form eines in deutscher oder englischer Sprache in Text-
form erstellten Nachweises des Anteilsbesitzes durch das depotführende Kreditinstitut, einen deutschen Notar oder eine Wert-
papiersammelbank zu erfolgen. Ferner hat sich der Berechtigungsnachweis auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor
der Hauptversammlung, d.h. auf den 29. April 2009 (00.00 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit), zu beziehen. Sowohl die An-
meldung als auch der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen bei der von der Gesellschaft eingerichteten zentralen Anmeldestelle,
spätestens bis zum Ablauf des siebten Tages vor der Hauptversammlung, d.h. bis zum Ablauf des 13. Mai 2009 (00.00 Uhr
Mitteleuropäischer Sommerzeit) unter der Adresse

TOMORROW FOCUS AG.

c/o Landesbank Baden-Württemberg.

4027 H Hauptversammlungen.

Am Hauptbahnhof 2.

70173 Stuttgart.

Fax: +49 (0) 711 / 127 - 79256.

oder per E-Mail unter: HV-Anmeldung@lbbw.de

zugehen.

Nach Eingang von Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes unter der genannten Adresse werden Eintrittskarten für die
Hauptversammlung ausgestellt, die als Ausweis für die Teilnahme und die Ausübung des Stimmrechts dienen. Um den rechtzei-
tigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung des Nachweises ihres
Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen. Aktionäre, die bei ihrem depotführenden Institut rechtzeitig eine Eintritts-
karte zur Teilnahme an der Hauptversammlung angefordert haben, brauchen nichts weiter zu veranlassen. Der Nachweis des
Anteilsbesitzes wird in diesen Fällen durch das depotführende Institut vorgenommen.

Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch die depotfüh-
rende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person seiner Wahl, ausüben lassen. Gemäß § 16 Abs. 3 der Satzung
ist die Vollmacht schriftlich zu erteilen, wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung noch eine andere, mit
diesen gemäß den aktienrechtlichen Bestimmungen gleichgestellte Person oder Institution bevollmächtigt wird. Für die Bevoll-
mächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen oder anderen, mit diesen gemäß den aktienrechtlichen Bestimmungen
gleichgestellten Personen oder Institutionen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Wir weisen darauf hin, dass in diesen Fällen
die zu bevollmächtigenden Institutionen oder Personen möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht verlangen, weil sie
gemäß § 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten müssen. Bitte stimmen Sie sich daher, wenn Sie ein Kreditinstitut, eine
Aktionärsvereinigung oder eine andere, mit diesen gemäß den aktienrechtlichen Bestimmungen gleichgestellte Person oder In-
stitution bevollmächtigen wollen, mit diesen Institutionen oder Personen über eine mögliche Form der Vollmacht ab. Sofern der
von der Gesellschaft bestellte Stimmrechtsvertreter (s.u.) bestellt wird, kann die Vollmacht auch per Telefax übermittelt werden.

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären als besonderen Service an, zu dieser Hauptversammlung von der Gesellschaft benannte
weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die den von
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen möchten, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zu der
Hauptversammlung. Die Vollmachten und Weisungen hierzu können schriftlich oder per Telefax erteilt werden. Soweit von der
Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung
des Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Weisungen wird die Vollmacht nicht ausgeübt. Die von der Gesellschaft benann-
ten Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nehmen je-
doch keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und
Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen. Die Einzelheiten ergeben sich auch aus den Informationen, die für die
Aktionäre auf der Eintrittskarte vermerkt sind. Eine Entgegennahme von Vollmacht und Weisungen sowie eine Ausübung der
Vollmacht durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erfolgt nur, wenn Vollmacht- und Weisungserteilung
mittels dem auf der Eintrittskarte befindlichen Formular erfolgen und das ausgefüllte und unterzeichnete Formular bis zum 19.
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Mai 2009 (einschließlich) per Brief oder per Telefax unter nachfolgender Adresse eingegangen ist: TOMORROW FOCUS AG,
c/o ITTEB GmbH & Co. KG, Vogelanger 25, 86937 Scheuring, Telefax: +49 (0) 8195 – 99 98 664.

Gegenanträge zu einem Vorschlag des Vorstands und/oder des Aufsichtsrats zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß
§ 126 Abs. 1 AktG sowie Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG sind ausschließlich zu richten an:

TOMORROW FOCUS AG.

Head of Investor & Public Relations.

Steinhauserstraße 1+3.

81677 München.

Telefax: +49 (0) 89/9250-2403

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden für die Zugänglichmachung nach §§ 126, 127 AktG nicht
berücksichtigt. Wir werden spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung unter der genannten Adresse einge-
gangene und nach den gesetzlichen Bestimmungen zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge im Internet unter
www.tomorrow-focus.de veröffentlichen.

Wenn Sie Anfragen zur Hauptversammlung haben, bitten wir Sie, diese an die TOMORROW FOCUS AG, Herr Armin
Blohmann, Steinhauserstraße 1+3, 81677 München, Telefon: +49 (0) 89/9250-1256, Telefax: +49 (0) 89/9250-2403, E-Mail:
a.blohmann@tomorrow-focus.de, zu richten.

Der vollständige Wortlaut der Tagesordnung mit den Vorschlägen des Vorstands und des Aufsichtsrats für die Beschlussfassung
sowie die Teilnahmebedingungen sind kostenfrei bei der zentralen Anmeldestelle, Landesbank Baden-Württemberg, Am Haupt-
bahnhof 2, 70173 Stuttgart, Telefax: +49 (0) 711 / 127 - 79551 sowie bei der TOMORROW FOCUS AG, Herr Armin Blohmann,
Steinhauserstraße 1+3, 81677 München, Telefon: +49 (0) 89/9250-1256, Telefax: +49 (0) 89/9250-2403, erhältlich.

V..

ANGABE DER GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE.

GEMÄß § 30b Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich das Grundkapital der Gesellschaft auf € 47.122.125,00. Das
Grundkapital der Gesellschaft ist eingeteilt in 47.122.125 auf den Inhaber lautende Stückaktien, die jeweils eine Stimme gewäh-
ren. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung keine eigenen Aktien.

München, im April 2009

TOMORROW FOCUS AG

Der Vorstand


